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Entschließung 

 

Zum Recht auf Sperrung von Suchergebnissen bei Anbietern von Suchmaschinen 

 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit seinem Urteil vom 13. Mai 2014 – C-131/12 

„Google Spain“ einen fundamentalen Beitrag zum Schutz der Persönlichkeitsrechte im Internet 

geleistet. Die Namenssuche in Suchmaschinen kann erhebliche Auswirkungen auf die Persön-

lichkeitsrechte haben. Mit Suchmaschinen lassen sich weltweit in Sekundenschnelle detaillierte 

Profile von Personen erstellen. Oft sind Einträge über eine unbegrenzte Zeit hinweg abrufbar. 

Sie können dann zu sozialen und wirtschaftlichen Nachteilen für die Betroffenen führen, die ggf. 

ein Leben lang mit früheren oder vermeintlichen Verfehlungen konfrontiert bleiben. Das Urteil 

stellt nun klar, dass die Betreiber von Suchmaschinen ein Recht Betroffener auf Sperrung von 

Suchergebnissen bei Anbietern von Suchmaschinen umzusetzen haben. Künftig bleiben die 

Betroffenen daher nicht nur darauf angewiesen, ihre Ansprüche unmittelbar gegenüber den 

Informationsanbietern zu verfolgen, die häufig nur schwer oder auch gar nicht zu realisieren 

sind. 

 

Betroffene können sich nun auch direkt an die Suchmaschinenbetreiber wenden und verlangen, 

dass bei der Suche einzelne Links zu ihrem Namen künftig nicht mehr angezeigt werden.  

Das Urteil ordnet dabei allerdings nicht an, bestimmte Inhalte, wie Presseartikel oder Artikel aus 

der Wikipedia, zu löschen oder ihre Auffindbarkeit im Internet unmöglich zu machen. Vielmehr 

soll – nach einer erfolgreichen Beschwerde des Betroffenen – der entsprechende Link lediglich 

bei Eingabe eines bestimmten Personennamens nicht mehr angezeigt werden. Der betroffene 

Inhalt bleibt mit allen anderen Suchbegriffen weiterhin frei zugänglich (für Inhalte, die regelmä-

ßig durch Eingabe des Namens einer Person in eine Suchmaschine gefunden werden, weil es 

sich um eine Person des öffentlichen Lebens handelt, hat der EuGH ausdrücklich eine Aus-

nahme vorgesehen). 

 

Zu Recht wird in der Debatte auf die erhebliche Macht der Anbieter von Suchmaschinen hin-

gewiesen, über die Veröffentlichung von Suchergebnissen zu entscheiden. Diese Macht besteht 

jedoch nicht erst seit der Entscheidung des EuGH. Tatsächlich haben Inhalteanbieter keinen 

Rechtsanspruch am Nachweis ihrer Inhalte durch Suchmaschinen. Anbieter von Suchmaschi-

nen sind keine neutralen Sachwalter der Informationsgesellschaft, sondern kommerziell han-

delnde Wirtschaftsunternehmen. Welche Suchergebnisse den Nutzern angezeigt wurden, be-

stimmt sich damit jedenfalls auch nach den kommerziellen Interessen von Suchmaschinen und 

ihren Vertragspartnern. Darüber hinaus unterlagen Suchmaschinen auch bereits vor der Ent-



  

scheidung des EuGH bei der Gestaltung der Suchergebnisse äußeren Beschränkungen (z.B. 

durch das Urheberrecht). Mit dem Urteil wird klargestellt, dass Suchmaschinen neben diesen 

Erwägungen jetzt auch die Grundrechte der Betroffenen zu berücksichtigen haben. 

 

Das Urteil konkretisiert die Kriterien, unter welchen sich ausländische Unternehmen an europäi-

sches bzw. nationales Datenschutzrecht halten müssen. Dieses für den Grundrechtsschutz 

maßgebliche Urteil muss nunmehr von den Suchmaschinenbetreibern umfassend umgesetzt 

werden. 

 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder weist in diesem Zu-

sammenhang auf folgende Punkte hin: 

 

 Die effektive Wahrung der Persönlichkeitsrechte des Betroffenen setzt voraus, dass An-

bieter von Suchmaschinen die Suchergebnisse bei einem begründeten Widerspruch 

weltweit unterbinden. Angesichts der territorialen Unbeschränktheit des Internet muss 

der Schutz des Einzelnen vor einer unberechtigten Verbreitung personenbezogener Da-

ten universell gelten. 

 

 Der verantwortliche Betreiber der Suchmaschine hat regelmäßig die Rechte der Be-

troffenen gegen die Interessen der Öffentlichkeit an einem freien und umfassenden In-

formationszugang im Einzelfall abzuwägen.  Dabei ist insbesondere auf die Schwere der 

Persönlichkeitsrechtsbeeinträchtigung, die Stellung des Betroffenen im öffentlichen Le-

ben sowie auf den zeitlichen Ablauf zwischen der Veröffentlichung und dem Antrag des 

Betroffenen beim Suchmaschinenbetreiber abzustellen. 

 

 Die Entscheidung über die Verbreitung von Suchergebnissen, die Umsetzung von Wi-

dersprüchen und die Abwägungsentscheidung mit dem öffentlichen Interesse treffen zu-

nächst die Suchmaschinenbetreiber. Die Kontrolle dieser Entscheidungen obliegt den 

jeweiligen Aufsichtsbehörden für den Datenschutz oder den staatlichen Gerichten. Alter-

native Streitbeilegungs- oder Streitschlichtungsverfahren dürfen das verfassungsmäßige 

Recht der Betroffenen auf eine unabhängige Kontrolle durch die dafür vorgesehenen 

staatlichen Institutionen nicht beschneiden. 

 

 Eine Befugnis der Anbieter von Suchmaschinen, Inhaltsanbieter routinemäßig über die 

Sperrung von Suchergebnissen zu informieren, besteht nicht. Dies gilt auch dann, wenn 

die Benachrichtigung nicht ausdrücklich den Namen des Betroffenen enthält.  

 


